
 1 

S a t z u n g 
 

über den Aufwendungsersatz und die Gebühren für Einsätze und 
andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren Langenbach sowie 

Ober- und Niederhummel 
 
 

Die Gemeinde Langenbach erlässt aufgrund des Art. 28 BayFwG sowie aufgrund 
von Art. 1, 2 Abs. 1 und Art. 8 KAG folgende 

 
 
 

Satzung : 
 
 
 

§ 1 
 

Aufwendungs- und Kostenersatz 
 

(1) Die Gemeinde erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 und 2 BayFwG Aufwen-
dungsersatz für folgende Pflichtleistungen ihrer Feuerwehren : 

 
1. Einsätze, 
2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG) 
3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung 

 
Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigem Umfang abgerechnet. 

 
 

(2) Die Gemeinde erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme ihrer Feuerweh-
ren zu folgenden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG):  

 
1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der 

Feuerwehren gehören 
2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch 

 
 Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr. 
 
 

(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pau-
schalsätzen gemäß der Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von Auf-
wendungen, die nicht in der Anlage enthalten sind, werden Pauschalsätze in 
Anlehnung an die für vergleichbare Aufwendungen festgelegten Sätze erho-
ben. Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten berechnet. 

 
 

(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen  
(Art. 15 Abs. 6 Satz 2 BayFwG), werden unabhängig von dieser Satzung gel-
tend gemacht. 
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§ 2 
 

Schuldner 
 

(1)       Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes          
 nach Art. 28 Abs. 3 BayFwG. 
 

(2)       Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in An-       
            spruch genommen hat. 
 
(3)       Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
 

Fälligkeit 
 

Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Zustellung des Beschei-
des zur Zahlung fällig. 
 
 

§ 4 
 

Billigkeitsregelung 
 

1. Die angefallenen Gebühren können zur Vermeidung unbilliger Härten in Ein-
zelfällen entsprechend ermäßigt oder erlassen werden. 

 
2. Eine unbillige Härte liegt insbesondere dann vor: 

 
1. wenn der Einsatz der Feuerwehr überwiegend im öffentlichen  

 Interesse zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
 Ordnung erforderlich war oder  
  
                  2. wenn der Gebührenschuldner den Einsatz der Feuerwehr nicht ver- 
  schuldet hat, eine Versicherung die Kosten nicht ersetzt und die  
  wirtschaftliche Lage des Gebührenschuldners oder seiner Unter- 
  haltspflichtigen eine Kostenerstattung als unzumutbar er-  
  scheinen lässt. 
 
 

§ 5 
 

Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Langenbach, den 
 
 
 
Josef Brückl, 1. Bürgermeister 
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Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und an-
dere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren Langenbach sowie Ober- und 

Niederhummel 
 
 

Verzeichnis der Pauschalsätze 
 
Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzt sich aus den jeweiligen Sachkosten  
(Nummern 1 bis 3) und den Personalkosten (Nummer 4) zusammen. 
 
 
1.Streckenkosten 
 
Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke für 
 

a) Löschfahrzeuge 
           aa)     Löschgruppenfahrzeug LF 8/6  (OH) 
  Straße, TS 8, Belad.Tab 2,  
  ohne Rettungsspreizer      4,00 EURO 
    bb) Löschgruppenfahrzeug LF 10/6  (LA)   5,00 EURO 
 cc) Löschgruppenfahrzeug LF 16/12  (LA)   5,00 EURO 
 
       b) Transporter = Mehrzweckfahrzeug MZF 
 aa) Mehrzweckfahrzeug   (LA)   2,00 EURO 
 bb) Mehrzweckfahrzeug   (OH)   2,00 EURO 
           cc) Gerätewagen Logistik GWL  (LA)   4,00 EURO 
 
 
2.Ausrückestundenkosten 
 
Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzu-
gelten, die zwar zu Fahrzeugen gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurück-
gelegte Wegstrecke beeinflusst werden. Für angefangene Stunden werden bis zu 30 
Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben.  
 
Die Ausrückestundenkosten betragen – berechnet vom Zeitpunkt des Ausrückens 
aus dem Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrü-
ckens – je eine Stunde für 
 

 
a) Löschfahrzeuge 

          aa)       Löschgruppenfahrzeug LF 8/6  (OH) 
  Straße, TS 8, Belad.Tab 2,  
  ohne Rettungsspreizer     64,00 EURO 
    bb) Löschgruppenfahrzeug LF 10/6  (LA)  88,00 EURO 
 cc) Löschgruppenfahrzeug LF 16/12  (LA)  88,00 EURO 
 
       b) Transporter = Mehrzweckfahrzeug MZF 
 aa) Mehrzweckfahrzeug   (LA)  12,00 EURO 
 bb) Mehrzweckfahrzeug   (OH)  12,00 EURO 
 cc) Gerätewagen Logistik   (LA)  64,00 EURO 
 
Pauschalbetrag für die Beseitigung eines Wespennestes    25,00 EURO 
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3.Arbeitsstunden 
 
Wird ein Gerät eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des einge-
setzten Fahrzeugs gehört (und können demnach dafür keine Ausrückestundenkosten 
geltend gemacht werden), werden Arbeitsstundenkosten berechnet. 
 
In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, währenddessen ein Ge-
rät am Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb ist. 
 
Für angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die gan-
zen Stundenkosten erhoben. 
 
Als Arbeitsstundenkosten werden berechnet für 
 
a) eine Tragkraftspritze oder Lenz-Pumpe TS 8/8 (LA, OH) 49,00 EURO 
b) ein umluftabhängiges Atemschutzgerät, 
    Preßluftatmer inkl. Atemmaske   (LA, OH) 25,00 EURO 
c) einen Generator 5/9 KVA    (LA, OH) 25,00 EURO 
d) eine Tauchpumpe     (LA, OH) 14,00 EURO 
e) einen Mehrzwecksauger    (LA, OH) 17,00 EURO 
 f) ein Lüftungsgerät     (LA)  21,00 EURO 
g) eine Motorsäge      (LA, OH) 30,00 EURO 
h) hydraulischer Rettungssatz    (LA)  90,00 EURO 
    (Schere, Spreizer) 
i) Generator 13 KVA     (LA)  30,00 EURO 
 
4. Personalkosten, Lohnfortzahlungs- und Erstattungsansprüche (Art. 9 
BayFwG) 
 
Personalkosten sowie Lohnfortzahlungs- und Erstattungsansprüche werden nach 
Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem Feuer-
wehrgerätehaus/der Feuerwache bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für ange-
fangen Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im übrigen die ganzen Stun-
denkosten erhoben. Zu den Ausrückestunden zählt auch die sich aus dem Einsatz 
ergebende Zeit zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft (Erholungs- und Ruhe-
zeiten).  
 
4.1 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 
 
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird  
folgender Stundensatz berechnet     18,00 EURO 
 
Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird 
für die Personalkosten verlangt, die der Gemeinde durch Erstattung des Ver-
dienstausfalles (Art. 9 Abs. 3 BayFwG), des fortgezahlten Arbeitsentgeltes (Art. 10 
BayFwG) oder durch Entschädigungen nach Art. 11 BayFwG entstehen.  
Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung des Aufwendungs-
ersatzes für Pflichtaufgaben nicht der gesamte Personalaufwand angesetzt werden. 
 
4.2 Sicherheitswachen 
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Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gem. Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG 
werden erhoben je Stunde Wachdienst für 
 
a) einen ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden  

(s. § 11 Abs. 4 AVBayFwG+)     11,00 EURO 
 
Abweichend von Nummer 4 Satz 1 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt 
eine weitere Stunde berechnet. 
 
 
 
Anmerkung: LA = Langenbach, OH = Ober- und Niederhummel  


